
732 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX~ GP" 

26. 6. 1962 

Regierungsvorlage, 

Bundesgesetz vom 1962 
über die Schulpfli:cht (Schulpflichtgesetz). 

Der. Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I. 

Allgemeine Schulpflicht. 

A. Personenkreis, Beginn und Da~er. 

§ 1. Per s 0 n e n k r eis. 
(1) Für alle Kinder, die sich in Osterreich 

dauernd aufhalten, besteht allgemeine Schul­
pflicht nach Maßgabe der \ Bestimmungen dieses 
Abschnittes. 

(2) Unter Kindern im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind Minderjährige zu' verstehen, die 
nach Maßgabe dieses Abschnittes schulpflichtig 
oder. zum Besuch einer allgemeinbildenden 
Pflichtschule berechtigt sind. 

§ 2. Be.g i n n der all ge m ein e n Sc h u 1-
pflicht. 

Die allgemeine Schulpflicht beginnt mit dem 
auf die Vollendung des sechsten Lebensjahres 
folgenden 1. September. . 

. § 3. D aue r der a II ge m ein e n S c h u 1-

. pflicht. 

Die allgemeine Schulpflicht dauert neun Schul­
jahre. ,.:l ! 

B. Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht durch 
den Besuch von öffentlichen oder mit dem 

öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen.' 

§ 4. 0 f f e n t I ich e und mit dem 
Off e n t I ich k e i t s r e c h tau s-

g e s tat t e te S c h u I e n. 
Unter den in den §§ 5 bis 10 genannten 

Schulen sind öffentliche oder mit dem Off·ent­
lichkeitsrecht ausgestattete Schulen zu verstehen. 

§ 5. S c h u I b e s u chi n den ein z ein e n 
S c h u I j a h ren. 

(1) Die allgemeine Schulpflicht wird durch den 
Besuch von allgemeinbildenden Pflichtschulen der 
nachstehend angeführten Schularten erfültt: 

a) in den ersten vier Schuljahren der allge­
meinen Schulpflicht durch den Besuch einer 
Volksschule; 

. b) im 5. bis 8. Schuljahr der allgemeinen 
Sch ul pflich t 

aa) durch den Besuch emer Volksschule 
oder 

bb) durch den Besuch einer Hauptschule; 
c) im 9. Schuljahr der allgemeinen Schulpflicht 

aa) durch den Besuch eines polytechni­
schen Lehrganges oder 

bb) durch den Weiterbesuch einer Volks­
oder Hauptschule; 

d) in allen Schuljahren erforderlichenfalls 
durch den Besuch einer Sonderschule. 

. (2) Ab dem 5. Schuljahr kann die allgemeine 
Schulpflicht auch durch den Besuch einer allge­
meinbildenden höheren Schule, im 9. Schuljahr 
auch durch den Besuch einer berufsbildenden 
mittleren oder höheren Schule erfüllt werden. 

§ 6. Auf nah m ein die V 0 I k s s c h u I e 
z u ·B e gin n der S c h u I p f I ich t. 

(1) Die Aufnahme der schulpflichtig gewor­
denen Kinder in die Volksschule hat in der 
Regel auf Grund einer Schülereinschreibung für 
den Anfang des folgenden Schuljahres zu er­
folgen. 

(2) Die schulpflichtig gewordenen Kinder sind 
von ihren Eltern oder sonstigen Erziehungs­
berechtigten zur Schülereinschreibung bei jener 
Volksschule anzumelden, die sie besuchen sollen. 
Hiebei sind die Kinder nach Tunlichkeit per­
sönlich vorzustellen. 

(3) Die Frist für die Schülereinschreibung, die 
spätestens ein Monat vor Beginn der Haupt­
ferien zu enden hat, und die bei der Schüler­
einschreibung vorzulegenden Personal urkunden 
sind vom Landesschulrat nach den örtlichen Er­
fordernissen durch Verordnung festzusetzen. 

§ 7. Vor z e i t i ger Be s u c h d er V 0 I k s­
sc h u I e. 

(1) 'Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, 
sind auf Ansuchen ihrer. Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten zum Anfang des Schul­
jahres in die Volksschule aufzunehmen, we!1n sie 
bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres das 
ser;nste Lebensjahr vollenden, schulreif sind und 
die Unterbringung in der Schule räumlich möglich 
ist. 

. (2) Schulreif ist ein Kind: wenn begründete' 
Aussicht besteht, daß es dem Unterricht in der 
Volksschule zu folgen vermag, ohne körperlich 
oder geistig überfordert zu werden. 
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(3) Das Ansuchen der Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten ist innerhalb der Frist für 
die Schülereinschreibung (§ 6 Abs. 3) beim Leiter 
jener Volksschule, die das Kind besuchen soll, 
schriftlich einzubringen. 

(4) Der Schulleiter hat zur Feststellung der 
Schulreife vor der Aufnahme die persönliche Vor­
stellung des Kindes zu verlangen und dort, wo 
ein Schularzt bestellt ist, dessen Gutachten ein­
zuholen, andernfalls die Elfern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten des Kindes zur Vorlage 
eines g.em!!indeärztlichen Gutachtens zu veran­
lassen. Wo für Volksschulen ein pädagogisch­
psychologicher Dienst eingerichtet ist, kann der 
Landesschulrat durch Verordnung überdies die 
Einholung eines pädagogisch-psychologischen Gut­
achtens d.urch den Schulleiter vorsehen, soweit 
die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten 
des Kindes zustimmen oder dies verlangen. 

(5) Über das Ansuchen um vorzeitige Aufnahme 
hat der Schulleiter ohne unnötigen Aufschub zu 
entscheiden. Von 'der Entscheidung hat er die 
Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten un­
verzüglich - im Falle der Ablehnung unter An­
gabe der GrÜ,nde - schriftlich in Kenntnis zu 
setzen. 

(6) Hat der Schulleiter die vorzeitige Aufnahme 
abgelehnt, so wird diese Entscheidung nach Ab­
lauf von zwei Wochen, nachdem die Eltern oder 
sonstigen Erziehungsberechtigten des Kindes hie­
von in Kenntnis gesetzt worden sind, wirksam, 
sofern diese nicht innerhalb der genannten Frist 
beim Bezirksschulrat ein Ansuchen um Entschei­
dung über die vorzeitige Aufnahme einbringen. 
Ein solches Ansuchen können die Eltern oder 
sonstigen Erziehungsberechtigten auch dann ein­
bringen, wenn der Schulleiter über das bei ihm 
eingebrachte Ansuchen nicht innerhalb von vier 
Wochen entschieden hat, wobei die Frist von zwei 
Wochen mit Ablauf der vierwöchigen Frist zu 
laufen beginnt. Solange die Entscheidung des 
Schulleiters nicht wirksam ist oder keine gegen­
teilige Entscheidung des Bezirksschulrates vor­
liegt, darf das Kind die Schule besuchen. 

oder sonstigen Erziehungsberechtigten das Kind 
vom Schulbesuch abmelden. Der Widerruf und 
die Abmeldung sind jedoch nur bis zum Ende des 
laufenden Kalenderjahres zulässig. Ein Widerruf 
der vorzeitigen Aufnahme is'tvom Schulleiter, im 
Falle der Aufnahme durch den Bezirksschulrat 
(Abs. 7) jedoch von diesem auszusprechen. Die 
Bestimmungen der Abs. 5 zweiter Satz, 6 und 
7 finden sinngemäß Anwendung. 

(9) Für vorzeitig aufgenommene Kinder gelten, 
solange die vorzeitige Aufnahme nicht wider­
rufen oder das Kind vom Schulbesuch abgemeldet 
wird (Abs. 8), die gleichen Bestimmungen wie für 
schulpflichtige Kinder. 

(10) Der vorzeitige Schulbesuch wird. in die 
Dauer der allgemeinen Schulpflicht ,(§ 3) einge­
rechnet, wenn er nicht gemäß Abs. 8 eingestelh 
worden ist. 

§ 8. B e s u ehe i n e r S 0 n der s c h u I e. 
(1) Schulpflichtige Kinder, die infolge physi­

scher oder psychischer Behinderung dem Unter­
richt in der Volks- oder Hauptschule nicht zu 
folgen ~ermögen, aber de~noch bildungsfähig 
sind, haben - unbeschadet der Bestimmungen der 
§§ 11 bis 13 -' ihre allgemeine Schulpflicht in 
einer ihrer Eigenart und Bildungsfähigkeit ent­
sprechenden Sonderschule oder einer V olks- oder 
Hauptschule angeschlossenen Sonderschulklasse zu 
erfüllen, soweit solche Schulen (Klassen) vorhan­
den sind und der Schulweg den Kindern zumut­
bar oder der Schulbesuch auf Grund der mit 
Zustimmung der Eltern oder sonstigen Erzie­
hungsberechtigten der Kinder erfolgten Unter­
bringung in einem der Schule angegliederten oder 
sonst geeigneten Schülerheim möglich ist. 

(2) Ober die Einweisung eines Kindes in eine 
Sonderschule (Sonderschulklasse) hat der Bezirks­
schulrat auf Ansuchen der Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten des Kindes oder auf An­
trag des Leiters der Schule, dem das Kind zur 
Aufnahme vorgestellt worden ist oder dessen 
Schule es besucht, oder sonst von Amts wegen zu 
entscheiden. Vor seiner Entscheidung hat der 
Bezirksschukat zur Feststellung, ob das Kind 

(7) Der Bezirksschulrat hat vor seiner Entschei- sonderschulbedürftig ist, ein Gutachten des Lei-
dung ein amtsärztliches Gutachten einzuholen. ters der zuständigen So~derschule (Lehrers der 
Wo ein pädagogisch-psychologischer Dienst ein- Sonderschulklasse) sowie erforderlichenfalls, je­
gerichtet ist, kann der Landesschulrat durch Ver- denfalls aber auf Verlangen der Eltern oder son­
ordnung überdies die Einholung eines pädago- stigen Erziehungsberechtigten des Kindes, ein 
gisch-psychologischen . Gutachtens durch den schul- oder amtsärztliches Gutachten einzuholen. 
Bezirksschulrat vorsehen, soweit die Eltern oder Wo ein pädagogisch-psychologischer Dienst ein­
sonstigen Erziehungsberechtigten des Kindes zu- gerichtet ist, kann der Landesschulrat durch Ver­
stimmen' oder dies verlangen. Gegen die Ent- ordnung überdies, die Einholung eines pädago­
scheidung des Bezirksschulrates ist kein ordent- gisch-psychologischen Gutachtens durch den 
liches Rechtsmittel zulässig. Bezirksschulrat vorsehen, soweit die Eltern oder 

(8) Stellt sich na·ch dem Schuleintritt eines vor- sonstigen Erziehungsberechtigten des Kindes zu-
'zeitig aufgenommenen Kindes heraus, daß die stimmen oder dies verlangen. 
Schulreife (Abs. 2) doch nicht gegeben ist, so ist (3) Gegen die Entscheidung des Bezirksschulrates 
die vorzeitige Aufnahme des Kindes zu wider- können die Eltern oder sonstigen Frziehungsb.e­
rufen. Aus dem gleichen Grund können die Eltern 1 rechtigten des Kindes Berufung an den Landes-

732 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 16

www.parlament.gv.at



3 

sChulrat erheben, gegen dessen Entscheidung kein 1 stigen Gegenständen mit vorwiegend körperlicher 
ordentliches Rechtsmittel zulässig ist. . Betätigung ist nur aus Gründen des Gesundheits­

§ 9. S c h u I b es u c h und F ern b lei ben 
vom Unterricht. 

(1) Die in eine im § 5 genannte Schule aufge­
nommenen Schüler haben den Unterricht wäh­
rend der vorgeschriebenen Schulzeit regelmäßig 
und pünktlich zu besuchen, auch am Unterricht 
in den unverbindlichen Lehrgegenständen, für die 
sLe zu Beginn des Schuljahres angemeldet wurden, 
regelmäßig teilzunehmen und sich an den ver­
pflichtend vorgeschriebenen sonstigen Schulveran-
staltungen zu beteiligen. . 

(2) Ein Fernbleiben von der Schule ist während 
der Schulzeit nur im Falle gerechtfertigter Ver­
hinderung des Schülers zulässig. 

(3) Als Rechtfertigungsgründe für die Verhin­
derung gelten insbesondere: 

a) Erkrankung des Schülers, 
b) mit der Gefahr der übertragung verbun­

dene Erkrankungen von Hausangehörigen 
des Schülers, 

c) Erkrankung der Eltern 
gehöriger, wenn sie der 
notwendig bedürfen, 

oder anderer A~­
Hilfe des SChülers 

d) außergewöhnliche Ereignisse im Leben des 
Schülers, in der Familie, in der Verwandt­
schaft oder im Hauswesen des Schülers, 

e) Ungangbarkeit des Schulweges oder 
schlechte Witterung, wenn die Gesundheit 
des Schülers dadurch gefährdet ist. 

(4) Die Verwendung von' Schülern zu häus­
lichen, landwirtschaftlichen, gewerblichen oder 
sonstigen Arbeiten sowie die Mitnahme von 
Schülern auf die Wanderschaft durch Personen, 
die eine Wanderbeschäftigung ausüben, ist nicht 
als Rechtfertigungsgrund für eine Verhinderung 
anzusehen. 

(5) Die Eltern oder sonstigen Erziehungsberech­
tigten des Kindes haben den Klassenlehrer (Klas­
senvorstand) oder den Schulleiter von jeder V.er­
hinderung des Schülers ohne Aufschub mündlich 
oder schriftlich unter Angabe des Grundes' zu 
benachrichtigen. Auf Verlangen des Sch~lleiters 
hat die Benachrichügung jedenfalls schriftlich und 
bei einer länger als eine Woche dauernden Er­
krankung oder Erholungsbedürftigkeit allenfalls 
unter Vorlage eines. ärztlichen Zeugnisses zu er­
folgen. 

(6) Im übrigen kann die Erlaubnis zum Fern­
bleiben aus begründetem Anlaß für einzelne Stun­
den bis zu einem Tag der Klassenlehrer (Klassen­
vorstand) und für mehrere Tage bis zu einer 
Woche der SchuLleiter erteilen. Für die Erlaubnis 
zu längerem Fernbleiben ist die Schulbehörde 
erster Instanz zuständig,· gegen deren Entschei­
dung kein ordentliches Rechtsmittel zulässig ist. 

(7) Die Befreiung eines Schülers von der Teil­
nahme am Unterricht in Leibesübungen oder son-

zustandes des Schülers zulässig, wenn der Schüler 
an dem betreffenden Unterricht ohne Gefähr­
dung nicht einmal in beschränktem Maße teil­
nehmen kann. Sofern es sich nicht um die 
Befreiung eines Schülers für einzelne Stunden 
handelt, in welchem Falle nach Abs. 6 vorzugehen 
ist, ist von den Eltern oder sonstigen Erziehungs­
berechtigten des Kindes um die Befreiung bei der· 
Schulbehörde erster Instanz anzusuchen, die vor 
ihrer Entscheidung den Schulleiter zu hören und 
ein schul- oder amtsärztliches Gutachten einzu­
holen hat. Gegen die Entscheidung der Schul be- . 
hÖrde erster Instanz ist kein ordentliches Rechts-
mittel zulässig. 

§ 10. B eu r lau b u n g vom Sc h u I b es il c h 
aus demGrunde derMithilfe inder 

L a n d wir t s c h a f t. 

(1) Im letzten (neunten) Schuljahr ihrer allge­
meinen Schulpflicht können Schüler der Volks­
schule oder des polytechnischen Lehrganges auf 
Ansuchen der Eltern oder sonstigen Erziehungs­
berechtigten für einen Zeitraum, der sechs 
Wochen des Schuljahres nicht übersteigen darf, 
vom Schulbesuch ganz oder teilweise beurlaubt 
werden, wenn und soweit ihre Mitarbeit als mit­
helfende Familienangehörige zur Aufrechterhal­
tung des landwirtschaftlichen Betriebes unum~ 
gänglich notwendig ist. 

(2) Das Ansuchen ist beim Schulleiter schriftlich 
einzubringen, der es dem Bezirkssmulrat mit 
seiner Stellungnahme zur Entscheidung vorzu­
legen hat. Gegen die Entscheidung des Bezirks­
schulrates ist kein ordentliches Rechtsmittel 
zulässig. Wird über das Ansuchen nidn innerhalb 
von zwei Wochen, nachdem es beim Schulleiter 
eingebracht worden ist, entschieden, gilt es als 
bewilligt. 

(3) Der Bezirksschulrat hat die Beurlaubung 
zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen hiefür 
nicht mehr gegeben sind. Gegen eine solche Ent­
scheidung des Bezirksschulrates ist kein ordent­
liches Rechtsmittel zulässig. 

C. Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht durch 
Teilnahme an einem gleichwertigen Unterricht. 

§l1.BesuchvonPrivatschulen ohne 
D f f e n t I ich k e i t s r e c h tun d h ä u s-

I ich e rUn t e r r ich t. 
(1) Die allgemeine Schulpflicht kann - unbe­

schadet der Bestimmungen des § 12 - auch durch 
die Teilnahme am Unterricht an einer P,rivat­
schule ohne Dffentlichkeitsrecht erfüllt werden, 
sofern der Unterricht jenem an: einer im § 5 
genannten Schule mindestens gleichwertig ist. 

(2) Die allgemeine Schulpflicht kann ferner 
durch die Teilnahme an häuslichem Unterricht 
erfüllt werden, sofern der Unterricht jenem .an 
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einer im § 5 genannten Schule -ausgenommen 
den polytechnischen Lehrgang - mindestens 
gleichwertig ist. 

(3) Die Eltern oder sonstigen Erziehungsberech­
tigten haben die Teilnahme ihres Kindes an einem 
im Abs. 1 oder 2 genannten Unterricht dem Be­
zirksschulrat jeweils vor Beginn des Schuljahres 
anzuzeigen. Der Bezirksschulrat kann die Teil­
nahme an einem solchen Unterricht innerhalb 

. "eines Monates ab dem Einlangender Anzeige 
untersagen, wenn mit großer Wahncheinlichkeit 
anzunehmen ist, daß die im Abs. 1 oder 2 gefor­
derte Gleidlwertigkeit des Unterrid1tes nicht ge­
geben ist. Gegen die Entscheidung des Bezirks­
schulrates kann Berufung an den Landesschulr'at 
erhoben werden; gegen die Entscheidung des 
Landesschulrates ist kein ordentliches Rechtsmittel 
zulässig. 

(1) Der zureichende Erfolg eines im Abs. 1 oder 
2 genannten Unterrichtes ist jährlich vor Schul­
schluß durch eine Prüfung an einer im § 5 ge­
nannten entsprechenden Schule nachzuweisen, 
soweit auch die Schüler dieser Sdmlen am Ende 
des Schuljahres beurteilt werden. Wird ein solcher 
Nachweis nicht erbracht, so hat der Bezirksschul­
rat anzuordnen, daß das Kind seine Schulpflicht 
im Sinne des § 5 zu erfüllen hat. Gegen die 
Entscheidung des Bezirksschulrates ist kein or­
dentliches Rechtsmittel zulässig. 

§ 12. Be s u c h von im I n I a n d gel e g e­
nen Schulen mit ausländischem 

L ehr p la n. 
(i) Die allgemeine Schulpflicht kann durch den 

Besuch von im Inland gelegenen Schulen, an denen 
nach ausländischem Lehrplan unterrichtet wird, 
erfüllt werden, wenn dies in zwischenstaatlidlen 
Vereinbarungen vorgesehen oder eine solche 
Schule durch Verordnung des Bundesministeriums 

. für Unterricht als zur Erfüllung der Schulpflicht 
geeignet anerkannt worden ist. 

(2) Der Abschluß solcher zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen beziehungsweise eine solche An­
erkennung darf nur erfolgen, wenn der Unter­
ridn im wesentlichen jenem an einer der im § 5 
genannten Schulen gleichkommt und - soweit 
es sich um die Erfüllung der Schulpflicht durch 
Kinder österreichisch·er Staatsbürgerschaft han­
delt - ein zusätzlicher Unterricht nach öster­
reichischem Lehrplan zur Erreichung des Lehr­
zieles einer entsprechenden österreich ischen Schule 
erteilt wird. 

rat einzubringen, der es mit seiner Stellungnahme 
dem Landessdlulrat vorzulegen hat. Der Landes­
sdmlrat hat die Bewilligung jeweils für ein Sdlul­
jahr zu erteilen, wenn der Unterricht an der 
ausländisdlen Schule jenem an einer im§ 5 ge­
nannten Schule mindestens gleichwertig und ~ein 
erziehungs- und bildungsmäßiger Nachteil für das 
Kind anzunehmen ist. . 

(2) Schulpflichtig,e Kinder, die die österreichische 
Staatsbürgerschaft nicht besitzen, können die all­
gemeine Schulpflicht ohne Bewilligung durch den 
Besuch von im Ausland gelegenen Schulen erfül­
len. Die Eltern oder sonstigen Eriiehungsberedl­
tigten des Kindes haben jedoch den beabsichtigten 
Besuch .einer· solchen Schule dem Bezirksschulrat 
vor Beginn eines jeden Schuljahres anzuzeigen. 

(3) Die Bestimmungen des § 11 Abs. 4 finden 
sinngemäß mit der Maßgabe Anwendung, daß an 
Stelle des Bezirksschulrates der Landesschulrat 
zuständig ist. 

(4) Gegen Entsdleidungen des Landesschulrates 
nach den Abs. 1 und 3 ist kein ordentliches 
Rechtsmittel zulässig. 

D. Zurückstellung vom SdlUlbesuch und Befrei­
ung von der allgemeinen SdlUlpflicht. 

§ 14. Zurückste'llung schulpflich­
t i ger Kin der vom S c h u I b e s u c h. 
(1) Schulpflichtige Kinder, die noch nicht schul­

reif (§ 7 Abs. 2) sind, sind auf Ansuchen ihrer 
Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten 
oder von Amts wegen für das erste Jahr ihrer 
allgemeinen Schulpflicht vom Schulbesuch zurück­
zustellen, wenn keine Schuleinrichtungen zu ihrer 
Förderung bestehen und sie nicht in eine Sonder­
sdlUle (§ 8) eingewiesen werden. Die Zurückstel­
lung vom Schulbesuch darf nur vor Beginn des 
Schuljahres oder nach erfolgtem Schule in tritt vor 
dem Ende des laufenden Kalenderjahres ausge­
sprochen werden. 

(2) Für das Verfahren über die Zurückstellung 
vom Schulbesuch gelten sinngemäß die Bestim­
mungen des § 7 Abs. 3 bis 7 mit der Maßgabe, 
daß 

a) die Bestimmungen des § 7 Abs. 6 erster 
Satz auch dann Anwendung finden, wenn 
der Schulleiter die Zurückstellung von Amts 
wegen ausgesprochen hat; 

b) an Stelle der Bestimm)lng des § 7 Abs. 6 
letzter Satz das Kind, falls es nicht in der 
Zwischenzeit in eine Sonderschule aufge-

§ 13. B. e s u c h von i mAu s I a n d gel e- nommen wird, die Volksschule zu besuchen 
gen e n Sc h u I e n. hat, solange die Entscheidung des Schullei-

(1) Mit Bewilligung des Landesschulrates kön- ters nicht wirksam ist oder eine gegenteilige 
nen schulpflichtige Kinder österreichischer Staats- Entscheidung des Bezirksschulrates nicht 
bürgerschaft die allgemeine Schulpflicht auch vorliegt. 
durch den Besuch von im Ausland gelegenen (3) Die Zeit, während der ein sdJulpflichtiges 
Schulen erfüllen. Das Ansuchen um die Bewilli- Kind vom Schulbesuch zurückgestellt war, ist in 
gung ist vo~ den Elter~ oder ~onstig~m Er. zie-I die Dauer der allgemeinen Schulpflidlt (§ 3) ein-
hungsberecht]gten des K1l1des beIm BeZirksschul- zuredlnen. , . 
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§ 15. B e f r e i u n g von der all g e me in e n besuch der Volks-, Haupt- oder Sonderschule 
S c h u I p f I ich t. an Stelle des Besuch'es des polytechnischen Lehr-

(1) Bildungsunfähige Kinder sind von der all- ganges zu erfüllen. ' 

gemeinen SchulpfliCht zu befreien. § 19. W ei t erb es u c h der S eh u 1 ein 
(2) Bildungsunfähigkeit liegt vor, wenn das einem 'f r ei w i I} i gen 1 O. Schuljahr. 

Kind infolge physischer oder psychischer Behin­
derung auch dem Unterricht an einer Sonderschule 
(§ 8) nicht zu folgen vermag. 

(3) Für das Verfahren über die Befreiung von 
der allgemeinen Schulpflicht gelten sinngemäß 
die Bestimmungen des § 8 Abs. 2 und 3. 

E. Feststellung der Schulpflichtigen. 

§ 16. Sc h u I p f I ich t m a tri k. 
(1) Zur Ermittlung der der allgemeinen Schul­

pflicht unterliegenden Kinder ist von den Orts­
gemeinden ein Verzeichnis der in ihrem Gebiet 
wohn~nden schulpflichtigen Kinder (Schulpflicht­
matrik) zu führen. 

(2) Die SchuUeitungen haben den Schuleintritt 
und den Schulaustritt jedes schulpflichtigen Kin­
des der Oitsgemcinde, in deren Schulpflichtmatrik 
das Kind geführt wird, anzuzeigen. 

(3) Die Führung der Schulpflichtmatrik unter­
liegt der Aufsicht des Bezirksschulrates, der im 
besonderen darüber zu wachen hat, daß alle 
schulpflichtigen Kinder erfaßt werden und, so­
fern sie nicht nach § 15 befreit sind, ihre 
Schulpflicht erfüllen. 

(4) Die näheren Vorschriften über die Einrich­
tung und die Art der Führung der Schulpflicht­
matrik hat der Landesschulrat nach den örtlichen 
Erfordernissen durch Ver~rdnung' nach Anhören 
der Landesregierung festzusetzen. 

(5) Sofern in einem Bundesland die Gewähr 
für die Erfassung der schulpflichtig,en Kinder auf 
eine andere Art gegeben ist, kann' der Landes­
schulrat nach Anhören der Landesregie~ung durch 
Verordnung von der Verpflichtung, der Ortsge­
meinden zur Führung der Schulpflichtmatrik ab­
sehen. 

F. Berechtigung zum freiwilligen Besuch allge­
meinbildender Pflichtschulen. 

§ 17. Sc h u I be s u c h bei vor übe r g e­
h end e mAu f e n t hai t. 

(1) Schüler, die ihre allgemeine Schulpflicht im 
9. Schuljahr durch den Weiterbesuch einer 
Volks-, Haupt- oder Sonde;schule ,erfüllt haben, 
ohne dadurch das Lehrziel der betreffenden 
Schulart erreicht zu haben, sind berechtigt, in 
dem der Beendigung ihrer allgemeinen Schul­
pflicht unmittelbar folgenden Schuljahr die 
Volks-, Haupt- oder Sonderschule weiter zu 
besuchen. 

(2) SchüIer, die nach Erfüllung ihrer allge­
meinen Schulpflicht den polytechnischen Lehr­
gang noch nicht besucht haben, sind - ohne 
Rücksicht darauf, ob sie das Lehrziel der Volks-, 
Haupt- oder Sonderschule erreicht haben - be­
rechtigt, den polytechnischen Lehrgang in dem 
der Beendigung ihr,er allgemeinen Schulpflicht 
unmiq.:elbar folgenden Schuljahr zu besuchen. 

ABSCHNITT II. 

Gewerbliche urid kaufmännische Berufsschul~ 
pflicht. 

§ 20; Per s 0 n e n k r eis. 

Für alle in einem gewerblichen (einschließlich 
kaufmännischen) Lehrverhältnis oder in einem 
diesem gleichzuhaltenden Ausbildungsverhältnis 
stehenden Personen besteht Berufsschulpflicht 
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Ab­
schnittes. 

§ 21. D aue r der B e ruf s s c h u I p f I ich t. 

(1) Die Berufsschulpflicht beginnt mit dem 
Eintritt in ein gewerbliches (einschließlich kauf­
männisches) Lehrverhältnis oder in ein diesem 
gleichzuhaltendes Ausbildungsverhältnis und 
dauert bis zum Ende des Lehr(Ausbildungs)ver­
häl'tnisses. 

(2) Berufsschüler, deren Lehr(Ausbildungs)ver­
hältnis während eines Schuljahres geendet hat, 
sind bis zum Ende des laufenden Schuljahres be­
rechtigt, die gewerbliche (kaufmännische) Berufs­
schule weiter zu besuchen. 

Kinder, die sich in Österreich nur vorüber­
gehend aufhalten, sind unter den gleichen sonsti­
gen Voraussetzungen, wie sie für Schulpflichtige § 
vorgesehen sind, zum Smulbesuch berechtigt. 

22. E rf ü lI u 11 g der B e ruf s s eh u 1-
p fl ich t. 

§ 18. W e i tel' b e s u c h d ,e r V 0 I k s-, 
Hau p t- 0 der S 0 n der s eh u leI m 

9. Sc h u 1 j a h r. 
Schüler, die nach Erfüllung der ersten' acht 

Jahre der aHgemeinen Schulpflicht das· Lehrzi'el 
der Volks-, 'Haupt- oder SO,nderschul'e nicht er­
reicht haben, sind berechtigt, ihre allgemeine 
Schulpflicht im 9. Schuljahr durch den Weiter-

(1) Die Berufsschulpflicht ist durch den Be­
such einer der Fachrichtung des Lehr(Ausbil­
dungs )verhäknisses entspr,echenden fachlichen 
Berufsschule mit J ahres- oder Saisonunterricht 
oder mit lehrgangsmäßigem Unterricht zu er­
füllen. Gehört der Berufsschulpfliehtige dem 
Sprengel einer solchen fachlichen Berufsschule 
nicht an, so hat er seine Berufsschulpflicht durch 
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den Besuch einer allgemeinen gewerblichen Be­
rufsschule zu erfüllen. 

'(2) Unter Berufsschulen im Sinne dieses Ab­
schnittes sind öffentliche oder mit dem öffenr­
lichkeitsrecht ausgestattete Berufsschulen zu ver­
stehen, soweit nicht ausdrücklich anderes be­
stimmt ist. 

(a) Die Bestimmungen des § 9 Abs. 1 bis 6 
über den Schulbesuch und das Fernbleiben vom 
Unterricht finden sinngemäß mit der Maßgabe 
Anwendung, daß hei Anwendung des § 9 Abs. 6 
zur Erteilung der Erlaubnis zum Fernbleiben 
für einzelne Stunden bis zu einem Tag der 
Schulleiter und darüber hinaus der Landesschulrat 
zuständig ist. 

(4) Die Berufsschulpflicht kann auch durch den 
Besuch einer nicht mit dem öffentlichkeitsrecht 
ausgestatteten Berufsschule erfüllt werden, doch 
ist in diesem Falle der wreichende Erfolg des 
Unterrichtes durch eine Prüfung über den 
Jahreslehrstoff am Ende eines jeden Schuljahres 
an einer öffentlichen oder mit dem öff·entlich­
keitsrecht ausgestatteten Berufsschule nachzu­
weisen. Wird ein solcher Nachweis nicht er­
bracht, so hat der LandesschulratO anzuordnen, 
daß der Berufsschulpflichtige fernerhin eine 
öffentliche oder mit dem öffentlichkeitsrecht 
ausgestattete Berufsschule zu besuchen hat. Gegen 
die Entscheidung des Landesschulrates ist kein 
ordentliches Rechtsmittel zulässig. 

§ 23. B e f r e i u n g vom B e s u c h der B e­
ruf s s c h u I e. 

(1) Berufsschulpflichtige sind auf ihr Ansuchen 
vom Besuch der Berufsschule insoweit zu be­
freien, als sie einen dem Lehrplan ·der betref­
fenden Berufsschule entsprechenden oder gleich­
wertigen Berufsschulunterricht oder einen minde­
stens gleichwertigen anderen Unterricht bereits 
mit Erfolg besucht haben. Die Gleichwertigkeit 
stellt das Bundesministerium für Unterricht nach 
Anhören der Landesschulräte (KoHegium) all­
gemein oder auf Antrag eines Landesschulrates 
im Einzelfalle fest. 

(2) Außerdem können Berufsschulpflichtige aus 
gesundheitlichen, wirtschaftlichen, sozialen oder 
sonstigen in ihr-er Person liegen'den Gründen auf 
ihr Ansuchen vom Besuch der Berufsschule ganz 
oder teilweise, mit oder ohne Verpflichtung zur 
Ablegung von Prüfungen, befreit werden. 

(3) Der Landesschulrat hat über die bei ihm 
einzubringenden Ansuchen um Befreiung vom 
Besudi der Berufsschule zu' entscheiden, und 
zwar in den Fällen des Abs. 1 auf Grund der 
Feststellung des Bu'ndesministeriums für Unter­
richt über die Gleichwertigkeit. Gegen die Ent­
scheidung des, Landesschulrates ist kein ordent­
liches Rechtsmittel zulässig. 

ABSCHNITI III. 

Gemeinsame Bestimmungen. 

§ 24. Ver a n t w 0 r tl ich k e i t für die 
ErfüLlung der Schulpflicht und 

S t r a f b e s tim m u n gen. 
(1) Die Eltern oder sonstigen Erziehungsbe­

rechtigten sind verpflichtet, für die Erfüllung 
der Schulpflicht, insbesondere für den regel'­
mäßigen Schulhesuch und die Einhaltung der 
Schulordnung durch den Schüler beziehungsweise 
in den Fällen der §§ 11, 13 und 22 Abs. 4 für 
die Ablegung der dort vorgesehenen Prüfungen 
zu sorgen. Sofern es sich um großjährige Be­
rufsschulpflichtige handelt, treffen sie diese 
Pflichten selbst. 

(2) Die Eltern oder sonstigen Erziehungsbe­
rechtigten -eines der allgemeinen Schulpflicht 
unterliegenden Kindes sind weiters nach Maß­
gabe ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, das 
Kind für den Schulbesuch 'in gehöriger Weise, 
insbesondere auch mit den notwendigen Schul'­
büchern, Lern- und Arbeitsmitteln, soweit 'diese 
nicht von einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts beigesteIlt werden, auszustatten. Ferner 
sind sie verpflichtet, die zur Führung der Schul­
pflichtmatrik (§ 16) erforderlichen Anzeigen und 
Auskünfte zu erstatt'en. ' 

(a) Berufsschulpflichtige sind vom Lehrherrn 
(vom Leiter des Ausbildungsbetriebes) bei der 
Leitung der Berufsschule binnen zwei Wochen 
ab Beginn oder Beendigung des Lehrverhältnisses 
an- beziehungsweise abzumelden. Sofern der Be­
rufsschulpflichtige minderjährig ist und im Haus­
halte des Lehrherrn wohnt, tritt dieser hinsicht­
lich der im Abs. 1 genannten Pflichten an die 
Stelle der Eltern oder 'sonstigen Erziehungsbe­
rechtigten. Inwieweit der Lehrherr (L-eiter des 
Ausbildungsbetriebes) ansonsten für die Erfül­
lung der Berufsschulpflicht verantwortlich ist, 
richtet sich nach den g.ewerbel'echtlichen oder 
sonstigen Vorschriften über die Berufsausbildung. 

(4) Die Nichterfüllung der in den Ahs. 1 bis 3 
angeführten Pflichten stellt eine Verwaltungs­
übertretung dar und ist von der Bezirksverwal­
tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 3000 S, 
im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis 
zu zwei Wochen zu bestrafen. 

übergangsbestimmungen. 

§ 25. 

(1) Bis zum Inkrafttreten des § 3 dauert die 
allgemein~ Schulpflicht acht Schuljahl'e. 

(2) Bis zu dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt 
finden die Bestimmungen des Abschnittes I inso.,. 
weit keine Anwendung, als sie sich auf das 
9. Schuljahr beziehen. Ferner ist bis zu diesem 
Zeitpunkt im § 10 unter dem letzten Schu1:jahr 
das 8. Schuljahr zu verstehen. 
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§ 26. 

Bis zu dem im § 25 Abs. 1 genannten Zeit­
punkt sind Schüler, die am Ende ihrer acht­
jährigen allgemeinen SchulpfliclIt das Lebrziel der 
obersten Stufe der Volks-, Haupt- oder Sonder­
schule nicht erreicht haben, berechtigt, die Volks-, 
Haupt- oder Sonderschule in dem der Beendi­
gung ihrer allgemeinen Schulpflicht folgenden 
Schuljahr weiter z~ besuchen. 

§ 27. 
Bis zu dem im § 25 Abs. '1 genannten Zeit­

punkt gilt ferner folgendes: Soweit Lehrkurse 
zur Weiterbildung der Jugend nach ß.eendigung 
der allgemeinen Schulpflicht an Volks-, Haupt­
oder Sonderschulen bestehen oder eingerichtet 
werden, sind Schüler, .die ihre achtjährige all­
gemeine Schulpflicht erfolgreich erfüllt haben, 
nach Maßgabe der vorhandenen Plätze berechtigt, 
einen solchen Lehrkur,s in dem der Beendigung 
ihrer allgemeinen Schulpflicht folgenden Schul­
jahr zu besuchen. 

§ 28. 
Bis zu dem im § 25 Abs. 1 genannten Zeit­

punkt besteht im Lande Vorarlberg die Ver­
pflichtung zum Besuch hauswirtschaftlicher Be­
rufsschulen nach Maßgabe der Bestimmungen des 
Bundesgesetzes vom 17. Jänner 1929, BGBL 
Nr. 74, über die Errichtung und Erhaltunghaus­
wirtschaftlicher Fortbildungsschulen in Vorarl­
berg. 

Schlußbestimmungen. 

§ 29. 
(1) Mit dem Wirksamwerden dieses Bundesge­

setzes treten alle bisherigen V orschrihen über 
die Schulpflicht außer Kraft, soweit in den 
Abs. 3 und 4 nicht anderes bestimmt ist. 

(2) Insbesondere treten im Sinne des Abs. 1 
folgende Vorschriften, soweit sie noch in Gel­
tung stehen auß'e.r Kraft: 

a) die §§ 20 bis 25 des Gesetzes vom 14. Mai 
1869, RGBL Nr. 62, in der Fassung des 
Gesetzes vom 2. Mai 1883, RGBL Nr. 53, 
und des Bundesgesetzes vom 10. Juli 1928, 
BGBL Nr. 188 (Reichsvolksschulgesetz); 

b) die §§ 20 bis 34, 35 Abs. 2, 36 bis 39, 
41, 42, 63, 65 und 66 der mit Verordnung 
des Ministeriums für Kul'tus und Unter­
richt vom 29'. September 1905, RGBL 
Nr. 15'9, erlassenen Schul- und Unter­
richtsordnung für' allge~eine Volksschulen 
und für Bürgerschulen; 

c) die §§ 19 bis 25 des Burgenländischen 
Volksschulgesetzes, BGBL Nr. 136/1936; 

d) die auf Grund des § 24 des Reichsvolks­
schulgesetzes beziehungsweise des § 24 .des 
Burgenländischen Yolksschulgesetzes erlas­
senen Vorschriften über den Schulbesuch; 
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e) die Verordnung zur Einführung des 
Reichsschulpflichtgesetzes in der Ostmark 
vom 25. Juli 1939, deutsches RGBL I 
S. 1337, (GBL f. d. L. a. Nr. 982/1939); 

f) das Gesetz über die Schulpflicht im Deut­
sehen Reich (Reichsschulpflichtgesetz) vom 
6. Juli 1938, deutsches RGBL I S. 799 
(GBL f. d. L. a. Nr. 982/1939), in der 
Fassung des Gesetzes zur Xnderung des 
Rceichsschulpflich~gesetzes vom 16. Mai 
1941, deutsches BGBL I S. 282; 

g). die Erste Verordnung zur Durchführung 
des Reichsschulpflichtgesetzes vom 7. März. 
1939, deutsches RGBL I S. 438 (GBL f. d. L. 
a.Nr. 982/1939), in der Fassung der Zwei­
ten Verordnung zur Durchführung des 
Reichsschulpflichtgesetzes vom 16. Mai 1941,' 

. deutsches RGBL I S. 283; 
h) das Bundesgesetz vom 13. Feber 1952, 

BGBL Nr. 44, über den Beginn der Schul­
pflicht; 

i) die Verordnimg des Bundesministeriums 
für Unterricht vom 1. Jul1 1952, BGBL 
NI'. 144, zur Durchführung des Bundes­
gesetzes vom 13. Feber 1952, BGBL Nr. 44, 
über den Beginn der Schulpflicht; 

j) die Vorschriften über die Berufsschulpflicht 
der . gewerblich·en (einschließlich kauf­
männischen) Lehrlinge. 

(3) Mit dem Wirksamwerden des § 3 treten die 
Vorschriften über .die hauswirtschaftliche Be­
rufsschulpflicht des Bundesgesetzes' vom 17. Jän­
~er 1929, BGBL Nr. 74, über die Errichtung 
und Erhaltung hauswirtschaftlicher FortbiI­
dungsschulden in Vorarlberg) außer Kraft. 

(4) Nicht berührt durch dieses Bundesgesetz 
werden Vorschriften über die Berufs(Fortbil­
dungs)schulpflicht von Personen, die in der 
Land- oder Forstwirtschaft tätig sind oder in 
einem land- oder forstwirtschaftlichen Lehr­
oder Ausbildungsverhältnisstehen. 

§ 30. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme des 
§ 3 am 1. Jänner 1963 in Kraft. 

(2) Die 'B~stimmung des § 3 tritt am 1. Sep­
tember 1966 in Kraft. . 

§ 31. 

(Verfassungsbestimmung) 
Die Bestimmungen der §§ 3, 4, 5, 21 Abs. 1 

und 30 dieses Bundesgesetzes können vom 
Nationalrat nur in Anwesenheit von mindestens 
der Hälfte der Mitglieder und mit einer 'Mehr­
heit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen 
ergänzt, abgeändert oder aufgehoben werden. 

§ 32. 
(1) Die näheren Vorschriften zur Durchführung 

. dieses Bundesgesetzes sind nach Anhörung der 
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Landesschulräte vom Bundesministerium für 
Unterricht - soweit es sich um die gewerbliche 
und kaufmännische B,erufsschulpflicht oder um 
den Besuch von gewerblichen und kaufmän­
nischen Berufsschulen handelt, im Einvernehmen 

mit dem Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau - zu erlassen. 

(2) Mit der s~nstigen Vollziehung dieses Bun­
desgesetZes ist das Bundesministerium für Unter-' 
richt betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 

Die gesetzlichen V orsehriften über die allge­
meine Schulpflicht waren bis zum 1. August 1939 

. in den §§ 20 bis 25 des österreichischen Reichs­
volksschulgesetzes enthalten und in der Schul­
und Unterrichtsordnung vom' Jahre 1905 näher 
ausgeführt. An dem genannten Tage wurde im 
Gebiet der Republik österreich das deutsche 
Reichsschulpflichtgesetz vom 6. Juli 1938, deut­
sches RGBl. I S. 799 (GBl. f. d. L. Ö. Nr. 982/ 
1939), in Kraft gesetzt, das in der Fassung seiner 
Novelle vom 16. Mai 1941, deutsches RGBI. I 
$. 282, zufolge des § 2 des Rechts-überleitungs­
gesetzes vom 1. Mai 1945, StGBl. Nr. 6, heute 
noch im Bundesgebiet in Geltung steht und nur 
hinsichtlich des Beginnes der Schulpflicht durch 
das Bundesgesetz vom 13. Feber 1952, BGBl. 
Nr. 44, abgeändert worden ist. 

Im Sinne der Bestrebungen, die derzeit noch 
geltenden deutschen Rechtsvorschriften aus der 
Zeit der nationalsozialistischen Ara zu beseitigen 
und durch österreichische Rechtsvorschriften zu 
ersetzen, soll die umfassende Neugestaltung der 
schulrechtlichen Vorschriften zum Anlaß genom­
men werden, auch auf dem Gebiete der Schul­
pflicht zeitgemäße eigenständige Regelungen zu 
treffen. 

warugen wirtschaftlichen Verhältnisse nicht, ihr 
nachzukommen. 

Die verfassungsrechtliche Grundlage dieses' Ent­
wurfes stellt Artikel 14 Abs. 1 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes in der Fassung des gleichfalls 
vorliegenden Entwurfes eip.er Bundesverfassungs­
novelle dar. o 

Der Gesetzentwurf ist, in drei Abschnitte ge­
ghedert, und zwar: 

Abschnitt I - Allgemeine Schulpflicht; 
Abschnitt lI-Gewerbliche und kaufmän­

niscl,e Berufsschulpflicht; 
Abschnitt III - Gemeinsame Bestimmungen. 
Zu den einzelnen Bestimm)mgen des Gesetz­

entwurfes wird bemerkt: 

Zu Abschnitt I: 

Nach den Bestimmungen, des österreichischen 
Reichsvolksschulgesetzes waren die Eltern ver­
pflichtet, ihre Kinder nicht ohne den Unterricht 
zu lassen, wie er für die öffentlichen Volksschulen 
vorgeschrieben ist. Daraus ist zu entnehmen, daß 
das Reichsvolksschulgesetz keine eigentliche Schul­
pflicht, sondern nur die Verpflichtung geschaffen 
hat, den Kindern ein bestimmtes Maß an Unter­
richt zuteil werden zu lassen. Wenn daher in 

Wie noch im Zusammenhang mit den Erläute- den weiteren Bestimmungen' des Reichsvolks­
,rungen zu § 3 über die Dauer der allgemeinen schulgesetzes von "Schulpflicht" die Rede war, so 
Schulpflicht auszuführen sein wird, wird hiebei verstand man darunter nicht eine Schulpflicht im 
die Einführung eines 9. Schuljahres der allge- strengen Sinne des Wortes, sondern richtiger eine 
meinen Schulpflicht vorgesehen. Mit dieser Erwei- "Unterrichtspflicht". Aber auch das derzeit gel­
terung der allgemeinen Schulpflicht folgt öster- tende deutsche Reichssdlulpflichtgesetz, das nach 
reich dem Beispiel moderner Schulgesetzwerke seiner ganzen Diktion den Begriff der Schulpflicht 
im wirtschaftlich und kulturell immer enger zu- strenger als das Reichsvolksschulgesetz faßt, sieht 
sammenrückenden Europa. in diesem Begriff nicht ausschließlich die Ver~ 

Hingegen wurde von der (von verschiedener pflichtung zum Besuch 'einer Schule, sondern 
Seite geforderten) Einführung einer allgemeinen kennt ebenfalls Ausnahmen, so daß audl hier 
Berufsschulpflicht bis zuin 18. Lebensjahr auch für das Wort "Schulpflicht" nicht im vollen wört­
Persollen, die nicht in einem Lehr(Ausbildungs)- lichen Sinne gemeint ist. 
verhältnis stehen, abgesehen. In den in den Jahren Auch der vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, 
1960 bis 1962 zwischen den beiden Regierungs- daß die Schulpflicht nicht riur ~urchden Besudl 
parteien stattgcfundenen Verhandlungen über die einer Schule, sondern unter bestimmten Kautden 
Erstellung eines gemeinsamen Regierungspro- auch durch die Teilnahme an gleichwertigem Un­
gramms auf dem Gebiete des Schulwesens wurde terricht erfüllt werden kann (§§ 11-13). Da aber 
diese Forderung zwar als durchaus gerechtfertigt nur zirka 0,1°10 der bildungsfähiger! Kinder ihrer 
und ihre Erfüllung im Interesse der Jugend not- Schulpfli~t nicht durch, den Besuch einer Schule 
wendig anerkannt, doch gestatten es die gegen-\ nachkommen, wird auch im vorliegenden Gesetz-
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entwurf von einer "Schulpflicht" und nicht von 
einer "Unterrichtspflicht" gesprochen. 

Zum Unterschied von der Berufsschulpflicht 
wird die Pflicht, allen Kindern eine gewisse Ele­
mentarbiIdung zuteil werden zu lassen, als "all-
gemeine Schulpflicht" bezeichnet. . 

Zu § 1: 

Durch Abs. 1 wird die allgemeine Schulpflicht 
nicht nur für die Kinder österreichischer Staats­
bürgerschaft; sondern für alle sich in Österreich 
dauernd aufhaltenden Kinder, gleichgültig ob es 
sich um solche mit österreichischer Staatsbürger­
schaft handelt 9der nicht, festgesetzt. Dieser 
Grundsatz hat in Österreich bis 1938 auf Grund 
des ,§ 32 der Schul- und Unterrichtsordnung 
gegolten und wird auf der Basis eines Erlasses 
des Bundesministeriums für Unterricht vom Jahre 
1950 auch heute wieder angewendet. Er entspricht 
der Auffassut;lg, daß die' Erwerbung der Elemen­
tarbildung ein allg'emeines Menschenrecht ist, das 
keinem Kinde vorenthalten werden darf. Der 
Schul p f 1 ich t entspricht nämlich auch .ein sellT 
bedeutendes Recht. Dies wird deutlich, wenn man 
das - durch das Rechts-überleitlungsgesetz besei­
tigte - nationalsozialistische Gedankei!J.gut im § 1 
des Reichsschulpflichtgesetzes in Betracht zieht, 
nach dem nur die "de~tschen" Kinder der Schul­
pflicht unterworfen waren. 
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Zu§ 3: 

Durch diese Bestimmung wird die Dauer der 
allgemeinen Schulpflicht in Schuljahren festge­
setzt. Eine derartige Regelung ist im Hinblick 
auf die Bedeutung einer abgeschlossenen Schul­
bildung für das fernere Leben des Kindes zweck­
mäßig, da die nach dem ursprünglichen Text des 
Reichsvolksschulgesetzes vo·rgesehene Regelun.g, 
daß die Schulpflicht bis zum vollendeten 14. Le­
bensjahr dauert, Nachteile für die Kinder mit 
sich brachte. In vielen Fällen wurden die Kin­
der nämlich an ihrem 14. Geburtstag ohne ab­
ge'schlossene Schulbildung aus der Schule genom­
men. Schon im Jahre 1928 bestimmte daher eine 
Novelle zum' Reichsvolksschutzgesetz, daß die 
Schulpflicht acht Jahre dauere, doch trat diese 
Gesetzänderung infolge der gemäß § 42 Ver­
fassun.gs-übergangsgesetz 1920 erforderlichen 
paktierten Gesetzgebung nur in einigen Bun­
desländern in Kraft. Erst durch die Einführung 
des deutschen Reichsschulpflichtgesetzes wurde 
die acht volle Schuljahre umfassende Schulpflicht 
im gesamten Bundesgebiet einheitlich festge­
setzt. 

Der Gesetzentwurf sieht abweichend von der 
seit nahezu 100 Jahren bestehenden Rechtslage eine 
neunjährige Schulpflicht vor. Dazu ist zu bemer­
ken, daß schon derzeit ein beachtlicher Prozent­
satz der Geburtenjahrgänge ein 9. Schuljahr frei-

Zu § 2: willig besucht. Etwa 22% eines Geburtenjahrgan-
Der Beginn der Schulpflicht ist derzeit im ges besuchen eine weiterführende Schule (Mittel­

Bundesgesetz vom 13. Feber 1952, BGBl. Nr. 44, schule, Gewerbeschule, Handelsakademie, Ha nM 

geregelt. Danach beginnt die Schulpflicht ,mit delsschule, Fachschule usw.), weitere zirka 18010 
dem auf die Vollendung des 6. Lebensjahres fol- besuchen die Volks-, Haupt- oder Sonderschule 
genden 1. September. Die günstigen Erfahrungen oder die Untermittelschule als Repetenten und 
mit dieser Regelung, die' zu einer weitgehenden weitere zirka 5010 besuchen die auf Grund des 

. Abhaltung, noch nicht Sechsjähriger vom Schul- Reichsvolksschulgesetzes vorgesehenen "einjähri­
eintritt und zu einer auch statistisch nachweis- gen Lehrkurse". Eine Neuerung stellt das im 
baren Verbesserung des Schulstartes geführt hat, Gesetzentwurf vorgesehene 9. Schuljahr der 
veranlassen zu ihrer Beibehaltung im vorliegen- Schulpflicht also nur für etwa 55010 eines jeden 
den Gesetzentwurf. Gehurtenjahrganges dar. 

Zu be~erken ist allerdings, daß die Festsetzung D' A f d d L b d' b' 
eines fixen Stichtages den Nachteil hat, daß in d I~ n ~rer~n:en. ~ ~.e~~.~n le ~r el~n-
Orten, in denen das Schuljahr nach dem 1. Sep- , ... ehn. ensSchen

l 
sfll~ch' sedlt ehr d

ln 
RU :chung lk

er 
cha t

l
-

tembe b . t d'" K' d d' 'h Ja ngen u p I t urc as, el svo ss u-r eg1l1n , leJel11gen 111 er, le Ir· h . Ich . . 
6 Leben~J'ah . eh dIS b d d gesetz Im Ja re 1869 111 so er Welse gestiegen, 

A
· f d r zSwchls

l
· ehn em '11 ePdtem ~r und' em daß mit acht Jahr.en selbst für die allgemeine 

n ang es u Ja res vo en en, 111 lesern d'b'ld d 0 I 'ch h ' 
Sch I· h ch'ch ch I fl'ch' . d b hl Grun I ung as Aus angen n) t mer gefun-

u Ja r no m ts u p I tlg S1l1 , 0 wo d d k D k d ß d' , T d S h I f b" 6 J h en wer en anno azu ommt, a auch le 
slde am

d 
.. ab ge les. cdu ~n .anges Oerelts. da re Lebenserwartung der Menschen in Österreich in 

o er aru er a t S1l1 ; 111 Jenen rten, 111 enen d' Z . b' h . . 
d Sch I f dIS b r . lesern eltraum um 20 IS 30 Ja re gestiegen Ist, 
/r Sch~tn ang vor em . eptem er legt, s1l1d sodaß eine Neuverteilung der Aufgaben der ein-

le u er na·ch dem Wortlaut des Gesetzent- zelnen Lebensabschnitte vertretbar erscheint. Aus 
wurfes, erst ~b dem 1. September zum Schul- diesen Gründen haben die meisten europäischen 
besuch verpflIchtet. Länder die Schulpflicht bereits auf neun Jahre 

Da es sich dabei jedoch U:m eine verhältnis- erhöht. ,Manche Länder haben sogar schon -eine 
mäßig geringe Zahl von Schülern handelt, für die zehnjährige Schulpflicht eingeführt oder bereiten 
diese Erwägungen zutreffen, wird im Hinblick ihre Einführung vor. Auch in Os::erreich sind 
auf die oben genannten überwiegend günstigen maßgebliche Stimmen aus den Kreisen der Päd­
Auswirkungen dieser Regelung von der derzei- agogen und Psychologen vorhanden, die di!! Ein~ 
tigen Rechtslage nicht abgegangen. führung eines zehnten Schuljahres der Schu'\,-
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pflicht für notwendig halten. Aus Gründen der 
Rücksichtnahme auf den bestehenden Arbeits­
kräftemangel sieht der Entwurf jedoch nur eine 
Erweiterung' der Schulpflicht um ein Jahr vor, 
obwohl auch im wohlverstandenen Interesse der 
Wirtschaft auf lange Sicht gesehen die Vorteile 
eiller stärkeren Erweiterung der Schulpflicht 
nicht verkannt werden können. 

Zu § 4: 

Diese Bestimmung hat lediglich den Zweck, 
die Terminologie der folgenden Paragraphen zu 
entlasten. Die Gleichstellung öffentlicher und mit 
dem öffentlichkeitsrecht ausgestatteter Schulen 
hinsichtlich der Erfüllung der Schulpflicht ent­
spricht der geltenden Rechtslage und ist im Hin­
blick' auf die Bestimmungen des Entwurfes eines 
Privatsch';1lgesetzes, die die Verleihung des 
öffentlichkeitsrechtes an strenge Voraussetzun­
gen binden, g,erechtfertigt. 

Zu §'5: 
Diese Entwurfsbestimmung gibt einen über­

blick über die Möglichkeiten der Erfüllung der 
Schulpflicht durch den Besuch öffentlicher und 
mit dem öffentlichkeitsrecht ausgestatteter Schu­
len in den verschiedenen Jahren der allgemeinen 
Schulpflicht. Wie schon bisher wird vorgesehen, 
daß die Schulpflicht in den ersten vier Schul­
jahren durch den Besuch einer Volksschule, im 
5. bis 8. Schuljahr durch den Besuch einer Volks­
schule oder einer Hauptschule oder einer allge­
meinbildenden höheren Schule (bisher Mittel­
schule genannt) erfüllt werden kann. Für die Er­
füllung des 9. Schuljahres der allgemeinen Schul­
pflicht ist für diejenigen Schüler, die keine wei­
terführende Schule besuchen, als Regelfall der 
Besuch eines polytechnischen Lehrganges, dessen 
Schaffung im Entwurf eines Schulorganisations­
gesetzes in Aussicht genommen ist, vorgesehen. 
Schüler, die das Lehrziel der obersten Schulstufe 
der Volks-, Haupt- oder Sonderschule in den 
er~ten acht Schuljahren jedoch nicht erreicht 
haben, können an Stelle ,des Besuches des ,poly­
technischen Lehrganges die V olks-, Haupt- oder 
Sonderschule weiter besuchen (§ 18 des Entwur­
fes). Außerdem kann das 9. Jahr der allgemeinen 
Schulpflicht auch durch den Besuch einer berufs­
bildenden mittleren oder höheren Schule erfüllt 
werden. In allen neun Schuljahren kann die 
Schulpflicht erforderlich,enfalls durch den Besuch 
einer Sonderschule erfüllt werden. 

Zu bemerken ist, daß die Bezeichnung der ver­
schiedenen Schularten auf die Terminologie des 
Entwurfes eines Schulorganisationsg,esetzes abge­
stimmt ist. 

Zu § 6: 

Die hier vorgesehenen Ordnungsvor'schriften 
über die Schülereinschreibung sind in allgemei­
nerer Form aus der Schul- und Unterrichtsord­
nung vom Jahre 1905 übernommen. Da es sich 
hiebei um Vorschriften handelt, die sich an die 

gesamte Bevölkerung richten, erscheint es im 
Sinne des rechtsstaatlichen Prinzips gerechtfer­
tigt, sie in den Gesetzentwurf aufzunehmen. Die 
Bestimmung des Zeitpunktes und der Former­
fordernisse der Anmeldung sind einer Verord­
nung des Landesschulrates vorbehalten. 

Zu § 7: 

Die Bestimmung des Abs. 1 entspricht inhalt­
lich dem § 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 
13. Feber 1952" BGBl. Nr. 44, über den Beginn 
der Schulpflicht. An Stelle der dort vorgesehe­
nen Verordnungsermächtigung sind jedoch im 
Hinblick auf Artikel 18 der Bundesv,erfassun-g 
die Verfahrensvorschriften in den Gesetzent­
wurf selbst eingearbeitet; sie entsprechen im we­
s,entlichen der Durchführungsverordnung vom 
1. Juli 1952, BGBl. Nr. 144, zum Bundesgesetz 
über den Beginn der Schulpflicht. 

So wie bisher soll die Moglichkeit bestehen, 
schulreife Kinder vorzeitig in die Schule aufzu­
nehmen, wenn sie bis zum Ende des laufenden 
Kalenderjahres das 6. Lebensjahr vollenden. Von 
dieser MögLichkeit ist in den letzten Jahren 
immer weniger Gebrauch gemacht worden, dodl 
muß sie aus pädagogischen Erwägungen erhalten 
bleiben. 

Die Abs. 3 bis 5 regeln das Verfahren betref­
·fend die Entscheidung über ein Ansuchen der 
Eltern um vorzeitige Aufnahme eines Kindes in 
die Volksschule. Was die Zuständigkeit zur Er­
teilung der Altersnachsicht anlangt, so erscheint 
es schon aus pädagogischen Gründen am zweck­
mäßigst'en, den Schulleiter damit zu betrauen, 
weil er am ehesten den Entwicklungsgrad des 
Kindes beurteiLen kann und zugleich auch dar­
über Kenntnis hat, ob noch freie Plätze in der 
Schule vorhanden sind. Zudem bedeutet die Zu­
ständigkeit des Schulleiters auch eine wesentliche 
Verwaltungsvereihfachung und eine Erleichte-
rung für die Bevölkerung. ' , 

Da das allgemeine Verwaltungsverfahrens­
gesetz (AVG. 1950) für ein Verfahren bei Ent­
scheidungen des Schulleiters keine Anwendung 
findet (was im Hinblick auf die Tatsache, daß 
der Schulleiter kein rechtlich vorgebildetes Or­
gan ist, auch unzweckmäßig wäre), mußte das' 
Verfahren im vorliegenden Entwurf eingehend 
geregelt werden. ,Dabei wurde die Einholung 
von Gutachten verbindlich vorgesehen, um eine 
si:chere Beurteilung der Schulreife des Kindes zu 
gewährleisten. 

Die Entscheidung des Schulleiters stellt eine 
Art Mandats,entscheidung dar, deren Rechtswirk­
samkeit g,emäß den folgenden Abs. 6 und 7 da­
von abhängt, ob die Erziehungsberechtigten 
innerhalb der vorgesehenen Frist einen Antrag 
auf Entscheidung beim Bezirksschulrat einbrin­
gen. Ist dies der Fall,so wird die Entscheidung 
des Schulleiters nicht rechtswirksam und erst, ein 
Verfahren im Sinne der Bestimmungen des A V G. 
1950 eingeleitet. Desgleichen ist eine Devolution 
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der Entscheidungszuständigkeit an· den Bezlrks- des Bezirksschulrates eme Berufung unzulässig 
schulrat vorgesehen, wenn der Schulleiter nicht ist. 
binnen vier Wochen entscheidet. Zu bemerken Gemäß den Abs. 9 und 10 beginnt ein vor­
ist, daß die Bestimmungen des Abs.7 die Erfül- zeitig aufgenommenes Kind mit seiner Au~­
lung der für das Ermittlungsverfahren im A VG. nahme die Schulpflicht zu erfüllen, sofern kem 
1950 vorgesehenen Bestimmungen (insbesondere Widerruf oder keine Abmeldung erfolgt, obwohl 
über das Parteiengehör) nicht überflüsig machen, ihm die Pflicht zum Schulbesuch erst später auf­
sondern lediglich zusätzliche Vorschriften auf- erlegt wäre. 
steHen. 

Da es sidl bei der Entscheidung über die Frage, Zu § 8: 

ob ein Kind vorzeitig in die Schule aufgenom- Die Bildung von aus irgendeinem Grunde 
men wird oder nicht, um keine allzu schwerwie- physisch oder psychisch behinderten Ki~de.rn 
gende Angelegenheit handelt, erscheint die Be- stellt eine der vornehmsten, aber auch schwleng­
endigung des Instanzenzuges beim Bezirksschul- sten Aufgaben des Schulwesens dar. Es soll d~esen 
rat gerechtfertigt. Kindern damit ermöglicht werden., trotz Ihrer 

Damit das Kind, dessen vorzeitige Aufnahme Behinderung wertvolle und leistungsfähige Mit­
in die Sdmle angestrebt worden ist, keine Schul- glieder der menschlichen Gemeinschaft zu wer­
zeit verliert, ist vorges'ehen, daß es bis den. Daß di,ese Aufgabe nicht in den für die 
zur Wirksamkeit der Entscheidung des Schul- normalen Kinder bestehenden Schulen erfüllt 
leiters oder bis zu einer gegenteiligen Entschei- werden kann ist ebenso bekannt wie die Tat­
dung des Bezirksschulrates die Schule jedenfalls sache, daß es 'in allen Bundesländern eine Reihe 
besuchen darf. von Sonderschulen oder doch Sonderschulklassen 

Trotz der eingehenden Prüfung der Schulreife (die einer Volksschule oder Ha~ptschule ange­
von Kindern, für die eine Altersnachsicht zum gliedert sind) für die verschiedenen Behinde­
Schul eintritt in Anspruch genommen wird, stellt rungsformen .gibt. Damit allein ist aber der Er­
es sich in einzelnen Fällen in den ersten Schul- folO' noch nicht verbürgt, vielmehr bedarf es der 
monaten heraus, daß sie den Anforderungen A;ordnung, daß sünderschulbedürftige Kinder 
doch nicht gewachsen sind. Für diese Fälle sind nach Möglichkeit ihre Schulpflicht durch die Teil­
im Abs.8 - entsprechend der Durchführungs- nahme an einem solchen Unterricht erfüllen. 
verordnung BGBI. Nr. 144/1952 - zwei .~ög- Vielfach wird der Besuch einer' Sonderschule 
lichkeiten für eine Revision des vorzeltlgen wegen der Entf~rnung vom. Wo~nort ~ller~ings 
Schulbesuches vorgesehen. Einerseits. kann der nur mögliL-h sem, wenn dIe Kmder m ernem 
Schulleiter, wenn er selbst oder auf Grund des geeigneten Schülerheim untergebracht wer~en 
Berichtes des Klassenlehrers diesen Mangel erst können. Eine solche familienferne Unterbnn­
nach Schuleintritt festst·ellt, die erfolgte vorzei- gung süll jedodl zur Wahr~ng des Famil.ienprin­
tige Aufnahme des Kindes in die Schule amts- zips niemals gegen den WIllen der Erzlehungs­
wegig widerrufen bzw., wenn die seinerzeitige berechtigten des Kindes erfolgen können. Wenn 
Aufnahme auf Grund einer Entscheidung es im Interesse des Kindes liegt, ein So.nderschul­
des Bezirksschulrates erfolgte, einen. diesbezüg- internat zu besuchen, wird es vielmehr Aufgabe 
lichen Antr~g beim Bezirksschulrat stellen. An- der zuständigen Stellen sein, die Erz(ehungsbe­
derseits können die Erziehungsherechtigten rechtigten darauf in geeigneter Weise aufmerk­
des Kindes, bei denen ja die Initiative für den' sam zu machen und zu versuchen, ihre Zustim­
vorzeitigen Schuleintritt gelegen war, das Kind mung zu erlangen. 
ohne weiteres vom vorzeitigen Schulbesuch ab- Da die Frage, ob ein Kind an Stelle der ~or­
melden, 'wenn sie den Mangel der Schulreife m'alen Schulbildung einen Sonderschuluntern?'tt 
später erkennen. Für beide Möglichkeiten ist eine erhalten soll, von entscheidender Bedeutung Ist, 
Frist bis zum 31. Dezember gesetzt, da in diesem sieht Abs. 2 vor, daß die Einweisung in eine Son-
Zel'traum die erforderliche Feststellung g.etroffen . h 'd d B . k ch 1 derschule nur mtt Entsc el ung es eZlr ss u-
werden kann und ein Ausscheiden aus der Schule rates erfolgen kann. Im Ermitt!u~gsverfahren 
nach einem längeren Schulbesuch für das Kind sind gutächtliche Kußerungen des Lelt,ers der z~­
pädagogisch ungünstig wäre. . ständigen SonderschuIe und d:s Amtsarztes ~owle 

Die Verfahrenvorschriften der Abs. 5 biS mit' Zustimmung der ErZH~hungsberechtlgten 
7 sind auch für den Widerruf anzuwenden, wo- allenfalls ein Gutachten des pädagogisch-psycho­
bei die Erziehungsberechtigten des Kindes eine logischen Dienstes einzuholen. In gleicher Weise, 
Entscheidung . des Bezirksschulrates selbstver- wie dies bereits zu § 7 Abs. 7 bemerkt worden 
ständlich nur im 'Falle 'eines' vom Schulleiter ist, sollen die im § 8 Abs. 2 enthaltenen Ver­
amtswegig verfügten Widerrufes, nicht aber im fahrensvorschriften die Bestimmungen des A VG. 
Falle der von ihnen selbst vorgenommenen Ab- 1950 nicht ersetzen, sündern nur ergänzen. 
meldung begehren können. Im Falle des Wider-
rufes durch den Bezirksschulrat ist keine Beru- Im Interesse der Verwaltungsvereinfachung 

h d ch b . d sl'eht Abs. 3 vor, daß der Instanzenzug beim fungsmöglichkeit vorgese en, a au e~ er 
vorzeitigen Aufnahme gegen die Entscheidung Landess·chulrat endet. 
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Zu § 9: 

Die Bestimmungen Über den Schulbesuch sind, 
im wesentlichen unverändert aus der Schul- und 
Unterrichtsordnung vom Jahre 1905 übernom­
men. Da dies,e bewährten Rechtsnormen für die 
gesamte Bevölkerung von Bedeutung sind, er­
scheint es gerechtfertigt, sie gesetzlich festz.u­
legen. 

Zu be,merken ist, daß diese Bestimmungen 
auch auf die s,chulpflichtigen Schüler der allge­
meinbildenden höheren Schulen und der berufs­
bildenden mittleren und höheren Schulen (vgl. § 5 
Abs. 2) Anwendung finden. Aus diesem Grunde 
wird in den Abs. 6 und 7 die zuständige 
Schulbehörde ,nicht genannt, sondern lediglich 
von 'der Schulbehörde erster Instanz gesprochen. 
Dies wird bei den Volks-, Haupt- und Sonder­
schulen sowie den polytechnischen Lehrgängen 
auf Grund der Bestimmup.gen des Entwurfes 
eines Bundes-Schulaufsichtsgesetzes oder Bezirks­
schulrat, bei den allgemeinbildenden höheren 
Schulen und bei den berufsbildenden mittleren 
und höheren Schulen der Landesschulrat und bei 
Zentrallehranstalten das Bundesministerium für 
Unterricht sein. ' 

Gemäß § 22 Abs.3 des vorliegenden Entwur­
fes finden die Bestimmungen des § 9 auch auf 
die Schüler von Beruf~schulen mit der Maßgabe 
Anwendung, daß zur Erteilung der Erlaubnis 
zum Fernbleiben für einzelne Stunden bis zu 
einem Tag der Schulleit,er und darüber hinaus 
der Landesschulrat zuständig ist. Bei Anwendung 
det Vorschriften des § 9 auf Berufsschüler ist 
unter Schulbehörde erster Instanz ebenfalls der 
Landesschulrat zu verstehen. 

Zu § 10: 

Mit Rücksicht auf die bereits erwähnte Bedeu­
tung einer möglichst abgeschlossenen Schulbil­
dung soll eine widerrufliche Beurlaubung vom 
Schulbesuch im letzten Schuljahr nur noch für 
den Fall der unbedingt notwendigen Mithilfe 
als Familienangehörige im landwirtschaftlichen 
Betrieb zulässig sein. 

Zur Entscheidung über ein derartiges' Ansu­
chen wird der Bezirksschulrat ,für zuständig 
erklärt. Um eine wirtschaftliche Schädigung in­
folge einer nicht zeitgerechten Entscheidung des 
Bezirksschulrates hintanzuhalten, wird vorge­
sehen, daß ein Ansuchen auch dann als bewilligt 
gilt, wenn es innerhalb von zwei Wochen nach, 
Einbringung beim Schulleiter noch nicht. ent­
schieden ist. 

Zu den §§ 11, 12 und 13: 

Wie bereits erwähnt, kann nach der öster­
reichischen Rechtstradition die Schulpflicht nicht 
nur durch den Besuch öffentlicher und mit dem 
öffentlichkeitsrecht ausgestatteter Schulen er­
füllt werden, sondern auch durch die Teilnahme 
an gleichwertigem Unterricht. Oie dabei denk­
baren Möglichkeiten sind 

aj die Teilnahme am Unterricht einer Schule 
ohne öffentlichkeitsrecht und 

b) die Teilnahme' an häuslichem Unterricht. 
Bei den Schulen ohne öffentlichkeitsrecht sind 
wieder drei verschiedene Formen denkbar, 
nämlich 

aa) Privatschulen ohne öffentlichkeitsrecht, die 
in ihrem Aufbau und in ihrem Lehrplan 
den österreichischen Schulvorschriften ent­
sprechen, 

bb) Privatschulen ohne öffentlichkeitsr,echt, die 
analog ausländischen Vorschriften aufge­
baut sind, und ausländische Lehrpläne 
haben, sowie 

ce) ausländische Schulen, die überhaupt nicht 
den österreichischen Rechtsvorschriften un­
terliegen. 

Diese vier verschiedenen Möglichkeiten wer­
den in den §§ 11 bis 13 geregelt. Dabei werden 
im § 11 der Besuch einer Privatschule ohne 
öffentlichkeitsrecht in der unter aa) angeführten 
Form und der häusliche Unterricht im wesent­
lichen gleich behandelt. Lediglich hinsichtlich der 
Erfüllung der Schulpflicht im 9. Schuljahr wird 
im § 11 Abs. 2, vorgesehen, daß sie durch häus­
lichen Unterricht an ,Stelle des Besuches eines 
polytechnischen Lehrganges nicht erfolgen kann. 
Diese Bestimmung hat den Zweck, eine Umge­
hung der Erfüllung der Schulpflicht wie sie ins­
besondere im Falle der angebli,chen Teilnahme 
an häuslichem Unten:iclit im Ausmaße des Un­
terrichtes eines polytechnischen Lehrganges zu 
befürchten ist, zu verhindern. 

Die Bestimmung des § 11 Abs. 3 sieht ferner 
vor, daß der Bezirksschulrat die Teilnahme an 
dem Unterricht einer Privatschule ohne öffent­
lichkeits,recht oder an häuslichem' Unterricht 
untersagen kann, wenn mit großer Wahrschein~ 
lichkeit anzunehmen ist, daß die Gleichwertig­
keit des Unterrichtes nicht gegeben ist. 

§ 11 Ab~. 4 sieht abweichend ~oil der bisheri­
'gen Rechtslage vor, daß der zureichende Erfolg 
eines sokhen Unterrichtes am Ende eines jeden 
Schuljahres durch eine Prüfung an einer öffent­
lichen oder mit dem öffentlichkeitsrecht ausge­
statteten Schule nachzuw~isen {st, während bis­
her lediglich am Ende der achtjährigen Schul­
pflicht eine derartige Prüfung vorgesehen war. 
Die bisherige Rechtslage hatte den Nachteil, daß 
acht Jahre unter Umständen nutzlos vergingen, 
ohne daß ein behördlicher Eingriff möglich war. 
Durch rechtzeitige Feststellung von Versäumnis­
sen können diese durch Anordnung des Schul­
besuches im Intere'sse des Kindes noch nachgeholt 
werden. 

§ 12 regelt die Erfüllung der Schulpflicht 
durch den Besuch von im Inland gelegenen 
Schulen mit ausländischem Lehrplan, wie sie in 
österreich, zurückgehend auf die Besatzungszeit, 
derzeit zum Teil auf Grund zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen, zum Teil ohne solche bestehen. 
Mit Rücksicht auf die zunehmende Integration 
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auch auf kulturellem Gebiet 1st anzunehmen, Kindes, hinauszuschieben. Die mangelnde Schul­
daß derartige Schulen in Zukunft in noch stär- reife des Kindes wird vielleicht nicht immer 
kerem Maße in österreich entstehen. Daher war schon am Schulanfang, wohl aber 'innerhalb eines 
es auch notwendig, im Entwurf entsprechende kurzen Zeitraumes nach Schulbeginn mit Sicher­
Bestimmungen vorzusehen. heit festgestellt werden können. Es wird daher, 

Mit Rücksicht darauf, daß die in Rede stehen- um die nötige Elastizität zu wahren, vorgesehen, 
den Schulen von den vergleichbaren österreich i- daß die Zurückstellung vom Schulbesuch spä­
schen Schulen in Lehrplan und Lehrart zum testens bis zum 31. Dezember erfolgen kann. 
Teil erheblich abweichen, ist im § 12 Abs. 2 vor- Fü'r das Verfahren werden die B'estimmungen 
ge~ehen, daß ein Abschluß einer zwischenstaat- des § 7 Abs. 3 bis 7 mit gewissen Modifikationen 
lichen Vereinbarung beziehungsweise eine Aner- für anwendbar erklän. Diesbezüglich darf auf 
kennung durch Verordnung, auf Grund deren die Edäuterungen zu den in Rede stehenden 
die Schulpflicht auch an solchen Schulen erfüllt Absätzen des § 7 verwiesen werden. 
werden kann, nur dann zulässig ist, wenn der Durch die Bestimmung 'des § 14 Abs. 3, nach 
Unterricht jenem an vergleichbaren österreichi- welch'er die Dauer der Zurückstellung in die 
schen Schulen gleichkommt und für die Kinder Dauer der allgemeinen Schulpflicht eingerechnet 
österreichischer Staatsbürgerschaft ein zusätz- wird, wird die Zurückstellung eines Kindes zu 
licher Unterricht stattfindet, wobei vor allem an einer Form der ErfüHung der allgemeinen 
Deutsch, Geschichte und Geographie Österreichs Schulpflicht. In diesem Zusammenhang ist jedoch 
und Staatsbürgerkunde gedacht ist. auf § 19 des vorliegenden Entwurfes 2;U ver-

§ 13 des Entwurfes trifft Vorsorge für den Fall, weisen, wonach Schüler, die ihre a"'gemeine 
daß - insbesondere an den Grenzen öster- Schulpflicht im 9. Schuljahr durch den Weiter­
reichs - Kinder österreichischer oder aus- besuch einer Volks-, Hau pt- oder Sonder­
ländischer Staatsbürgerschaft Schulen besuchen" schule erfüllt haben, ohne das Lehrziel der be­
die jenseits der österreichisciJen Grenzen gelegen I treffenden Schulart erreicht zu haben, berechtigt 
sind, obwohl sie sich dauernd in Osterl'eich auf- sind, in dem der Beendigung ihrer allgemeinen 
halten und daher gemäß § 1 des Entwurfes der Schulpflicht unmittelbar folgenden Schuljahr ent­
al1gemeirien Sd1Ulpflicht unterliegen. Zur Klar- weder die Volks-,Haupt- oder Sonderschule 
stellung sei bemerkt, daß diese Bestimmung weite~ oder den polytechnisch,en Lehrgang zu be­
keine Anwendung auf österr,eicbische oder alis- suchen. Bei dieser Bestimmung ist vor allem an 
ländische Kinder findet, die' ihren dauernden Schüler gedacht, die während des ersten Jahres 
Aufenthalt nicht in österreich haben, da solche ihrer allgemeinen Schulpflicht vom Schulbesuch 
Kinder nach den Bestimmungen des § 1 des zurückgesteHt waren. 
Entwurfes auch nicht der Schul'pflicht nach den . 
österreich ischen Rechtsvorschriften unterlJiegen. Zu § 15: 

Für den Besuch von im Ausland gelegenen Kinder, die sich infolge einer körperlichen 
Schulen im Sinne der Bestimmung des § 13 des oder geistigen Erkrankung in einem Zustand 
Entwurfes ist eine Bewilligung des Landesschul- befinden, der jeden schulmäßigen' Unterricht, 
rates erfol'iderlich, wenn es sich um Kinder' auch an einer Sonderschule, fiir ,sie unmöglich 
österreichischer Staatsbürgen,chaft handelt; macht, müssen von der Schulpflicht befreit 
Kinder ausländischer Staatsbürgerschaft bedürfen werden. 
nach § 13 Abs. 2 einer derartigen Bewilligung Für das Verfahren werdt;n die Bestimmungen 
nicht, doch ist eine Anzeige an den Bezirksschul'- des § 8 für anwendbar erklärt, weshalb auf, die 
rat vorgesehen. Die zuletzt genannte Anzeige Erläuterungen zu § 8 Abs. 2 und 3 verwiesen 
hat vor allem den Zweck, dem Bezirksschulrat seI. 
die überwa,chungder Erfüllung der Schulpflicht Zu § 16: 

durch alle schulpflichtigen Kinder zu erleichtern. Die Führung einer Schulpflichtmatrik zur 
Gemäß § 13 Abs. 3 finden die Bestimmungen Evidenthaltung aller schulpflichtigen Kinder und 

des § 11 Abs. 4 über den Nachweis des zureichen- Zur Überwachung der Schulpflicht stellt eine 
,den. Erfolges des Unterrichtes durch eine am schon bisher bestehende Einrichtung dar., Dabei 
Ende des Schuljahres abiulegende Prüfung auch handelt es sich um eine Einrichtung, die nicht 
auf solche Fälle Anwendung. eine unmittelbare Angelegenheit der Schule, 

Zu § 14: 

Diese Bestimmung soll - wie nach der gelten­
den Rechtslage - weiterhin ermöglichen, soge­
nannten Spätentwicklern, also normalen Kin­
dern, deren Entwicklung jedoch l'angsamer vor 
sich geht, den Schuleinti'itt wegen der noch nicht 
erlangten Schulreife um ein Jahr, das ist also 
bis nach Vollendung des 7. Lebensjahres des 

sondern eine solche des Personenstandswesens 
für Zwecke der Schule ist und deren Durch­
führung wie bisher z~,eckmäßigerweise den 
Ortsgemeinden im übertragenen Wirkungsbe­
reich des Bundes obliegen soll'. Diese Einrichtung 
wird jedoch nicht von allen Ländern für nötig 
erachtet, weshalb den Landesschulbehörden, 
denen wegen der länderweise verschiedenen Ge­
gebenheiten auch die Erlassung der näheren 
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Vorschriften über die Matrikenführung obliegt, 
die Möglichkeit eingeräumt wird, von der Ver­
pflichtung zur Führung der Schulpflichtmatrik 
abzusehen. 

Zu bemerken ist insbesondere, daß die im 
§ 16 Abs. 2 vorgesehenen Meldungen der Schul­
leitungen nicht nur von den Leitungen der 
Pflichtschulen, sondern auch von den Leitungen 
aller anderen Schulen (allgemeinbildenden 
höheren Schulen, berufsbildenden mitdteren und 
höheren Schulen) zu erstatten sind, die von 
schulpflichtigen Kindern besucht werden. 

Zu den §§ 17, 18 und 19: 
Obgleich Gegenstand des vorliegenden Gesetz­

entwurfes die Regelung der Schul p f I ich t ist, 
enthalten die in Rede stehenden Entwurfsbestim­
mungen Vorschriften über die Berechtigung zum 
freiwilligen Besuch allgemeinbildender Pflicht­
schulen. Dies findet seine Begrü,ndung darin, daß 
es sich' um eine Materie handelt, die in engem 
Zusammenhang mit der Schulpflicht steht und 
eine Ergänzung der Schulpflichtvorschriften dar­
stellt. 

§ 17 des Entwurfes sollermöglich'en, daß 
Kinder, die sich in österreich - nur vorüberge­
hend aufhalten l,lnddaher na·ch der Bestim­
mung des § 1 des Entwurfes der allgemeinen 
Schulpflicht nicht unterliegen, während dieses 
vorübergehenden Aufenthaltes die österreich-ischen 
Schulen besuchen können. Dabei ist vor aUem 
an die Kinder von ausländischen Staatsbürgern 
gedacht, die sich aus beruflichen oder sonstigen 
Gründen nur beschränkte Zeit in österreich 
aufhalten. 

§ 18 enthält die bereits bei der Erläuterung 
des § 5 erwähnte Regelung, dag Schüler, die 
nach der Erfüllung der ersten acht Jahre der 
allg·emeinen Schulpflicht das Lehrziel der ober­
sten Klasse der Volks-, Haupt- oder Sonder­
sdlUle nicht erreicht haben, berechtigt sind, im 
9. Schuljahr die Volks-, Haupt- oder Sonder­
schule an Stelle des Besuche's eines polytechnischen 
Lehrganges weiter zu besuchen. Dadurch soll 
ihnen die Möglichkeit gegeben werden, eine ab­
geschlossene Schulbildung zu erwerben. 

Solchen Schülern wird darüber hinaus durch 
di.e folgende Bestimmung des § 19 (Abs. 2) der 
Besuch des -polytechnischen Lehrganges in einem 
freiwilligen 10. Schuljahr ermöglicht. Durch § 19 
Ahs. 1 wird ferner Schülern, die auch durch den 
Besuch der Volks-, Haupt- oder Sonderschule im 
9. Schuljahr (§ 18) das Lehrziel der obersten 
Klasse' dieser Schule _ nicht erreicht haben, er­
möglicht, die Volks-, Haupt- oder Sonderschule 
in einem freiwilligen 10. Schuljahr weiter zu be­
suchen. 

Zu Abschnitt 11: 

Aus den bereits in der Einleitung dieser Er­
läuternden Bemerkungen erwähnten Gründen 

sieht der Entwurf (wie bisher) die Berufsschul­
pflicht der in einem gewerblichen (kaufmän­
nischen) Lehr- oder Ausbildungsverhältnis ste­
henden Personen vor. Neben dieser Berufsschul­
pflicht gibt es auf Grund verschiedener landes­
gesetzlicher Vorschriften, die allerdings mangels 
der gemäß§ 42 Verfassungs-übergangsgesetz 
1920 erforderlichen paktierten Bundesgesetze 
rechtlich teils nicht in Kraft stehen, teils ver­
fassungswidrig sind, eine land- und forstwirt­
schaftlich-e Berufsschulpflicht für Jugendliche, 
die in der Land- und Forstwirtschaft tätig sind. 
Aus Gründen der verfassungsrechtlichen Kompe­
tenzverteilung zwischen Bund und Ländern ist 
diese Berufsschulpflicht im vorliegenden Gesetz­
entwurf nicht berührt (vgl. § 29 Abs. 4). 

Zu § 20: 

Die Bestimmung des § 20 umschreibt den Per­
sonenkreis, der der gewerblichen und kaufmän­
nischen B,erufsschulpflicht unterliegt und ent­
spricht in seiner Stellung im Entwurf -damit dem 
§ 1, der den Personenkreis umschreibt, der der 
allgemeinen Schulpflicht unterliegt. Dabei wurden 
diejenigen Personen,' die in einem Ausbildungs­
verhältnis stehen, das einem gewerblichen Lehr­
verhältnis gleichzuhalten ist, den gewerblichen 
Lehrlingen gleichgestellt. Hiebei handelt es sich 
insbesondere um die in Lehrwerkstätten von 
Großbetrieben ausgebildeten Personen, sofern 
es sich nicht um eine gewerbliche Beschäftigung 
handelt. 

Zu § 21: 

Die Dauer der Berufsschulpflicht ist gemäß § 21 
Abs. 1 des Entwurfes auf die Dauer des Lehr­
verhältnisses oder des Ausbildungsverhältnisses 
abgestimmt. Abs. 2 sieht darüber hinaus vor, 
daß Berufsschüler, deren Lehr(Ausbil'dungs)ver­
hältnis während des Schuljahres endet, bis zum 
Ende des Schuljahres zum Besuch der Berufsschule 
berechtigt sind. 

Zu § 22: 

Durch die Bestimmung des Abs. 1 wird ent­
sprechend der Entwicklung des Berufsschulwesens 
der Besuch der fachlichen Berufsschule in den 
Vordergrund gestellt und die Führung von lehr­
gangsmäßigen fach!i.chen Berufsschulen berück­
sichtigt. Die allgemein gewerbliche Berufsschule 
soll daher nur subsidär zur Erfüllung der Schul-­
pflicht vorgesehen werden. 

Im Sinne der derzeitig·en Rechtslage wird vor­
gesehen, dag die Berufsschulpflicht in der Regel 
durch den Besuch von öffentlichen oder mit dem 
öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Berufsschulen 
zu erfüllen ist. Die Bestimmung des Abs. 4 über 
die Erfüllung der Berufsschulpflicht durch den 
Besuch von Berufsschulen ohne öff,entlichkeits­
redlt hat lediglich den Zweck, für die Zeit Vor­
sorge zu treffen, während welcher eine private 
Berufsschule na·ch den Bestimmungen des Privat-

732 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)14 von 16

www.parlament.gv.at



schulgesetzes das öffentlichkeitsrecht noch nicht 
besitzt. Solche private Berufsschulen wurden in 
der letzten Zeit insbesondere von industriellen 
Großunternehmen (z. B. der österreichischen 
Mineralölverwaltung-AG.) unter spezieller Be­
dachtnahme auf die Erfordernisse der betref­
fenden Fachrichtung errichtet. Zu Beginn des 
Unterrichtes an ,einer solchen neuerrichteten 
Schule kann aber noch nicht beurteilt werden, 
ob der Unterrichtserfolg dieser Schule auch 
demjenigen einer öffentlichen Berufsschule ent­
spricht. Das, öffentlichkeitsrecht kann ihr daher 
erst später verliehen werden. Der Besuch einer 
solch'en 'privaten Berufsschule ohne öffentlich­
Keitsrecht wäre aber nicht möglich, wenn nicht 
§ 22 Abs. 4 die notwendige Vorsorge dafür 
treffen würde. 

Wie bereits bei der Erläuterung des § 9 be­
merkt worden ist, finden die Bestimmungen des 
§ 9 Abs. 1 bis 6 auch auf Berufsschulen mit den 
im § 22 Abs. 3 genannten Modifikationen An­
wendung. 

Zu § 23: 

Auch die Bestimmungen über die Befreiung 
vom' Besuch einer Berufsschule, wie sie in der 
vorliegenden Bestimmung enthalten sind, ent­

, sprechen im wesentlichen der geltenden Rechts­
lage und sollen nunmehr einheitlich kodifiziert 
werden. 

, Der derzeit nach dem Reichsschulpflichtgesetz 
zwingend vorgesehene Beendigungsgrund der Be­
tufsschulpflicht wegen Heirat des Berufsschul­
pflichtigen ist nicht aufgenommen worden, weil 
kein rechtslogischer Grund gegeben ist, einen 
Lehrling nur deshalb, weil er verheiratet ist, von 
der berufsbegLeitenden Schulpflicht, die seiner 
Vervollkommnung inder Berufsausbildung 
dient, auszunehmen., Soweit es rücksichtswürdige 
Gründe rechtfertigen, kann aber im konkreten 
Fall eine Befreiung von der Landess(;hulbehörde 
etwa auch aus dem Grunde des Ehe- oder Fami­
lienstandes ausgesprochen werden. 

Zu § 24: 

Soweit sich die Bestimmungen ,des § 24 Abs. 1 
und 2 auf die Eltern oder sonstigen Erziehungs­
berechtigten beziehen und festsetzen, daß diese 
für die Erfüllung der Schulpflicht ihrer Kinder 
verantwortlich und nach Maßgabe ihrer Lei­
stungsfähigkeit verpflichtet sind, die Kinder mit 
den erforderlichen Lernmitteln auszustatten, 
stellen die in Rede stehenden Bestimmungen eine 
Ausführung des § 139 AßGB. dar. Bezüglich der 
Verantwortlichkeit für die Erfüllung der Schul­
pflicht durch Berufsschulpflichtige wird der Lehr­
herr den Eltern in jenen Fällen gleichgesetzt, in 
denen der Lehrling in seinem Haushalt wohnt. 
Inwieweit der Lehrherr über die Bestimmungen 
des § 24 Abs. 3 hinaus für die' Erfüllung der Be­
rufsschulpflicht verantwortlich ist, wird nicht im 
vorliegenden Gesetzentwurf geregelt, sondern 
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richtet sich nach den gewerberechtlichen und 
sonstigen Vorschriften über die Berufsausbildung. 

Zu § 25: 

Mit Rücksicht auf die notwendigen organi­
satorischen Vorbereitungen und im Hinblick auf 
die Tatsache, daß die derzeit bereits in der 
Oberstufe der Volksschule, in der Hauptschule 
oder in der Untermittelschule befindlichen 
Schüler mit einer Verlängerung der Schulpflicht 
bei Schuleintritt nicht rechnen konnten, sieht 
§ 25 Abs. 1 im Zusammenhang mit §, 30 des 
Entwurfes vor, daß die allgemeine Schulpflicht 
bis zum 1. Dezember 1966 nur acht Schuljahre 
dauert. Dies bedeutet, daß diejenigen Schüler, die 
zu Beginn des Schuljahres 1962/63 in die 
5. Schulstufe kommen (5. Klasse Volksschule, 
1. Klasse Hauptschule, 1. Klasse einer allgemein­
bildenden höheren Schule), bereits eine neun­
jährige Schulpflicht zu absolvieren haben. 

Zu § 26: 

Die Bestimmung des .§ 26 ergänzt die Vor­
schriften der § § 18 und 19 des vorliegenden Ent­
wurfes für die Zeit, während der die Schulpflicht 
nur acht Schuljahre dauert. -

Zu § 27: 

Eine bedeutsame Einrichtung, die bereits auf 
Grund des § 10 des Reichsvolksschulgesetzes ein­
gerichtet worden ist und derz'eit besteht, stellen 
die weiterbildenden Lehrkurse dar, die derzeit 
nach Erfüllung der achtjährigen Schulpflicht, be~ 
sucht werden können. Diese Einrichtung, die 
insbesondere gewisse lehrplanmäßige Vorberei­
tungen und Schulversuche für die Gestaltung des 
polytechnischen Lehrganges erlaubt, -soll bis zur 
Einführung der neunjährigen Schulpflicht beibe~ 
halten werden. 

Zu ,§ 28: 

Eine hauswirtschaftlich,e Berufsschulpflicht be­
steht derzeit lediglich im Lande Vorarlberg. 
Die Vorschriften des paktierten Gesetzes (BGBl. 
Ne. 74./1929) über die Errichtung und Erhaltung 
hauswirtschaftlicher Fortbildungsschulen in Vor­
arlberg sind zwar durch die Vorschriften des 
Reichsschulpflichtgesetzes außer Kraft getreten," 
doch enthält das Reichsschulpflichtgesetz selbst 
Vorschriften über eine allgemeine Berufsschul­
pflicht, auf Grund deren in Vorarlb~rg die haus­
wirtschafliche Berufsschulpflicht weiter aufrecht­
erhalten wurde. 

Die vorliegende Bestimmung sieht nun vor, 
daß bis zum Inkrafttreten ,der neunjährigen 
Schulpflicht im Lande Vorarlberg die Verpflich­
tung zum Besuch hauswirtschaftlicher· Berufs­
schulen nach Maßgabe der Bestimmmungen des 
seinerzeitigen Bundesgesetzes vom Jahre 1929 
aufrecht erhalten wird. Eine weitere Aufrecht­
erhaltung dieser Berufsschulpflichtüber den Zeit-

732 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 15 von 16

www.parlament.gv.at



16 

punkt hinaus, in dem die neunjährige Schul- gesehen. Auf die Erläuterungen zu § 25 des 
pflicht eingeführt wird, würde eine Sonderrege- Gesetzentwurfes w,ird verwiesen. 
lung in Form eines partikulär geltenden Bundes- Zu § 31: 
rechtes für das Land Vorarlberg erfordern. In 

Der Wegfall der paktierten Gesetzgebung den übrigen Ländern kann nämlich derzeit an 
im Sinne des § 42 Verfassungs-Ubergangs­die Einführung einer hauswirtschaftlichen Be-
gesetz 1920 durch das Inkrafttreten einer dem rufsschulpflicht nicht gedacht werden. Eine der-
Entwurf einer Bundesverfassungsnovelle ent-artige nach Bundesländern verschiedene Gestal- , 

, sprechenden verfassungsrechtlichen Regelung soll tung des Schulwesens auf einem so wichtigen 
im Interesse der Stabilität rechtspolitisch dadurch Gebiet, wie dies die Schulpflicht ist, erscheint je-

doch nicht gerechtfertigt. Dazu kommt, daß in ausgeglichen werden, daß die wesentlichen Be-
den zwei Schuljahren, die die hauswirtschaftliche stimmungen des vorliegenden Entwurfes in Hin-

, kunft nur mit qualifizierter Mehrheit abge-Berufsschulpflicht im Lande Vorarlberg derzeit 
ändert werden können. Diesem Zweck en~spricht 

dauert, je 6 Wochenstunde?, zusam.men :lso die Bestimmung des § ,31 des Entwurfes, nach 
1~. Woch~nstunden Unterncht er. teIlt wl~d, welcher durch Verfassungsbestimmung festgesetzt 
wahrend 1m .Rahmen des 9. Schulphres .mm- I werden soU, daß bestimmte Paragraphen des 
destens 30 bIS 36 Wochenstunden unternchtet vorliegenden Gesetzentwurfes nur in Anwesen­
werden wird. Die hauswirtschaftliche Berufs- heit von mindestens der Hälfte ,der Mitglieder 
schulpflicht im Lande Vorarlberg wird daher in und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
der allgemeinen Einführung des 9. Schuliahres abgegebenen Stimmen, ergänzt, abgeändert oder 
aufgehen. ' aufgehoben werden können. Damit werden die 

Zu § 29: 

Diese Bestimmung enthält Vorschriften über 
die Aufhebung aller bisherigen Regelungen über 
die Schulpflicht. 

§ 29 Abs. 4 soll klarstellen, daß durch die 
Vorschriften eines dem Entwurf entsprechenden 

, Bundesgesetzes die Vorschriften über die Berufs­
(Fortbildungs)schulpflicht vori Personen, die in 
der Land- und Forstwirtschaft tätig sind oder 
in einem land- und forstwirtscltaftlichen Lehr­
oder Ausbildungsverhältnis stehen, nicht be­
rührt werden. 

Zu §30: . 

§ 30 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Be­
züglich der neunjährigen Schulpflicht wird ein 
späteres Inkrafttreten (1. September 1 %6) vor-

in Rede stehenden Bestimmungen mit den Sicher­
heiten der gemäß Artikel 44 Abs. 1 ,des Bundes­
Verfassungsgesetzes für die Beschlußfassung 
über Verfassungsgesetze vorgesehenen Stimm­
erforderniss,e ausgestattet, ohne sdbst zu Ver­
fassungsbestimmungen zu werden. Diese Rege­
lung verbindet mit dem Vorteil einer Stabili­
sierung der in Rede stehenden Entwurfsbestim­
mungen denjenigen, die Qualität eines Verfas­
sungsgesetzes den eigentlichen Grundgesetzen 
des Staates vorzubehalten und sie nicht auf eine' 
Regelung zu übertragen, die 'dem materiellen 
Verwaltungsrecht oder dem Verfahrensrecht an­
gehört. 

Zu § 32: 

Diese Entwurfsbestimmung enthält die Voll­
zugsklausel. 

Beiblatt ,zu den Erläuternden Bemerkungen zum schulpflichtgesetz 

Mit diesem Bundesgesetz sind keine finanziellen setzlich anerkannten Kirchen und Religions­
Mehrkosten für den Bund und die Länder ver- gesellschaften, der Bundeskammer der gewerb­
bunden'. Die sich aus der Einführung einer ne~n- lichen Wirtschaft, dem Arbeiterkammertag, der, 
jährigen Schulpflicht ergebenden finanziellen Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts­
Mehrkosten wurden bei der Berechnung der mit kammern, dem Landarbeiterkammertag und dem 
dem Schulorganisati~nsgesetz verbundenen Kosten österreichischen Gewerkschaftsbund zur Stellung­
berücksichtigt. nahme übermittelt. Die innerhalb der Frist zur 

Der Entwurf dieses Bundesgesetzes . wurde I Abgabe einer Stellungnahme ,eingelangten Gut­
'allen Bundesministerien, allen Amtern der Lan- achten wur,den der Ausarbeitung des vor­
desregierun'g, allen Landesschulräten, den ge- liegenden Entwurfes zugrunde gelegt. 
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